
Das Amtsblatt erscheint mindestens einmal monatlich  
(pro Jahr ca. 30 Ausgaben) und ist erhältlich im  
ServiceBüro der Stadt Velbert,  
Rathaus, Thomasstraße 1 
Einzelexemplar 3,00 Euro 

Herausgeber:    Stadt Velbert – Der Bürgermeister 
Verantwortlich:  Büro des Bürgermeisters, Nicole Krzemien 
                          Thomasstraße 1, 42551 Velbert, 
                          Telefon: 02051/26-2207 

  E-Mail: nicole.krzemien@velbert.de 

 

                                                                                                    
 
 
  
                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 33/2025 vom 22.12.2025 – 33. Jahrgang 
 

 
Bekanntmachungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
3 
 
 
 
5 
9 
 
 
14 
 
 
23 
 
 
27 
 
 
 
51 
 
52 
53 
 
16 
 

Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Gewerbe- 
und Grundsteuer in der Stadt Velbert (Gewerbe- und Grund-
steuerhebesatzsatzung) vom 11.12.2025 
Satzung zur Änderung der Satzung zur Umlage der Kosten der 
Gewässerunterhaltungsgebühren gemäß § 64 Landeswasser-
gesetz NRW (Gewässerunterhaltungsgebührensatzung) der 
Stadt Velbert vom 17.12.2025 
Satzung für das Jugendamt der Stadt Velbert vom 18.12.2025 
Gebührensatzung für die öffentliche Abfallentsorgung in der 
Stadt Velbert (Abfallentsorgungs-Gebührensatzung) vom 
18.12.2025 
Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung des 
Kommunalunternehmens Technische Betriebe Velbert AöR vom 
18.12.2025 
Satzung der Technischen Betriebe Velbert AöR über die Ge-
bühren für die kommunalen Friedhöfe in der Stadt Velbert 
(Friedhofsgebührensatzung) vom 18.12.2025 
Satzung über die Straßenreinigung und den Winterdienst und 
die Erhebung von Straßenreinigungs- und Winterdienstgebüh-
ren (Straßenreinigungs- und Winterdienstgebührensatzung) 
vom 18.12.2025 
Sitzungsplan der öffentlichen Rats- und Ausschusssitzungen im 
Januar 2026 
Öffentliche Zustellungen 
Öffentliche Ausschreibung 
 

 
 

Inhaltsverzeichnis:     Seite Titel 

 

 

Amtsblatt

 
Das Amtsblatt finden Sie 

auch im Internet unter  
www.velbert.de 



Amtsblatt der Stadt Velbert vom 22.12.2025 2 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Satzung über die Festsetzung der Hebesätze  
für die Gewerbe- und Grundsteuer in der Stadt Velbert  

(Gewerbe- und Grundsteuerhebesatzsatzung) 
vom 11.12.2025 

 
Aufgrund des § 16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 15.10.2002 (BGBl. I S. 4167) sowie des § 25 des Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 (BGBL. 
I. S. 965), des § 1 des Gesetzes über die Einführung einer optionalen Festlegung differenzierender 
Hebesätze im Rahmen des Grundvermögens bei der Grundsteuer Nordrhein-Westfahlen vom 
05.07.2024 (GV. NW S. 490), des § 1 des Gesetzes über die Zuständigkeit für die Festsetzung und 
Erhebung der Realsteuern vom 16.12.1981(GV. NW. 1981 S. 732) sowie der §§ 7, 41 Abs. 1 Satz 
2 Buchstabe f) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) - jeweils in der zurzeit gültigen Fassung - hat 
der Rat der Stadt Velbert in seiner Sitzung am 09.12.2025 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§1 Erhebungsgrundsatz 
 
Die Stadt Velbert erhebt nach den Vorschriften des Gewerbesteuergesetzes und des Grundsteuer-
gesetzes eine Gewerbesteuer und eine Grundsteuer. 

 
  

§ 2 Hebesätze 
 
Die Hebesätze für die Gewerbe- und Grundsteuern werden für das Gebiet der Stadt Velbert wie folgt 
festgesetzt:  
 
(1) Für Gewerbesteuer auf 475 v.H. 
 
(2) Für land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 234 v.H.  
 
(3) Für die unbebauten Grundstücke (§ 247 des Bewertungsgesetzes) und bebauten Grundstücke, 

die gemäß § 250 Abs. 3 des Bewertungsgesetzes im Sachwertverfahren zu bewerten sind 
(Nichtwohngrundstücke) und für die bebauten Grundstücke, die gemäß § 250 Abs. 2 des Be-
wertungsgesetzes im Ertragswertverfahren zu bewerten sind (Wohngrundstücke) (Grundsteuer 
B) auf 931 v.H.  

 
 

§ 3 Geltungsdauer 
 
Die vorstehenden Hebesätze gelten für das Haushaltsjahr 2026.  
 
 

§ 4 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach § 7 
Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,  
 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
Velbert, den 11.12.2025  
 
 
Gez. Dirk Lukrafka 
(Bürgermeister) 
 

----------------------------------------------------------------- 
 

Satzung zur Änderung der Satzung zur Umlage 
der Kosten der Gewässerunterhaltungsgebühren 

gemäß § 64 Landeswassergesetz NRW 
(Gewässerunterhaltungsgebührensatzung) der Stadt Velbert 

vom 17.12.2025 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 5. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444), der Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (KAG NW) vom 21.10.1969 (GV NW S. 712), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 5. März 2024 (GV. NRW. S. 155), der §§ 39 - 42 des Wasserhaushaltsgesetzes des 
Bundes (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBI. I 2009, S.2585 ff.), 
zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. I S. 409), der §§ 61 
- 65 des Landeswassergesetzes NRW (LWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
25.06.1995 (GV. NRW S. 926), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Dezember 
2021 (GV. NRW. S. 1470) und des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 19.02.1987 (BGBI. l., S. 602), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Ge-
setzes vom 12. Juli 2024 (BGBl. I S.  234), in den jeweils gültigen Fassungen, hat der Rat in seiner 
Sitzung vom 09.12.2025 folgende Änderungssatzung beschlossen: 
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Artikel 1 
 

§ 5 der Satzung zur Umlage der Kosten der Gewässerunterhaltung gemäß § 64 Landeswasserge-
setz NRW (Gewässerunterhaltungsgebührensatzung) der Stadt Velbert in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 24.06.2021 (AmBl 14/2021 vom 30.6.2021, S. 3), zuletzt geändert durch Sat-
zung vom 14.12.2023 (AmBl. 28/23 vom 20.12.2023 s. 7) erhält folgende neue Fassung: 

 
 

§ 5 
Gebührensatz 

 
Der Gebührensatz beträgt: 
für befestigte Flächen von Grundstücken pro m² und Jahr 0,0599 €, 
für übrige Flächen von Grundstücken pro m² und Jahr 0,0016 €. 
 
 

Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2026 in Kraft. 
 

----------------------------------------------------------------- 
 

Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach § 7 
Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekom-
men dieser Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensfehler ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Velbert, den 17.12.2025 
 
 
gez. Dirk Lukrafka 
(Bürgermeister) 
 
 
 
 
 

Satzung 
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für das Jugendamt der Stadt Velbert  
vom 18.12.2025 

 
Aufgrund der §§ 69 ff. des Sozialgesetzbuches (SGB) – Achtes Buch (VIII) – Kinder und Jugendhilfe 
– (Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Juni 1990, BGBl. S. 1163), in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 2022), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03. 
April 2025 (BGBl. I, Nr. 107), des § 3 Abs. 2 des Ersten Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und 
Jugendhilfegesetzes – AG-KJHG – vom 12. Dezember 1990 (GV. NRW. S. 664), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juni 2025 (GV. NRW. S. 572) und des § 7 Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen – GO NRW – in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 
1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 05. Juli 2024 (GV. 
NRW. S. 444) wird für das Jugendamt der Stadt Velbert folgende Satzung beschlossen: 
 

I. Das Jugendamt 
 

§ 1 
Aufbau 

Das Jugendamt besteht aus dem Jugendhilfeausschuss und der Verwaltung des Jugendamtes. Die 
Verwaltung des Jugendamtes wird vom Fachbereich Jugend und Familie wahrgenommen. 
 

§2 
Zuständigkeit 

Das Jugendamt ist nach Maßgabe des SGB VIII, der dazu erlassenen Ausführungsgesetze und 
dieser Satzung für alle Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe im Gebiet der Stadt Velbert zuständig. 
Die Stadt Velbert ist gem. § 2 Abs. 1 S.1 AG-KJHG örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe. 
 

§ 3 
Aufgaben 

(1) Das Jugendamt ist Mittel- und Sammelpunkt aller Bestrebungen auf dem Gebiet der Jugend-
hilfe. Die Entfaltung der Persönlichkeit des jungen Menschen sowie die Stärkung und Erhal-
tung der Erziehungskraft der Familie sollen bei allen Maßnahmen der öffentlichen Jugend-
hilfe im Vordergrund stehen und dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Men-
schen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder 
zu schaffen. 
 

(2) Das Jugendamt soll sich um eine enge Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Jugend-
hilfe und allen behördlichen Stellen bemühen, die sich mit Angelegenheiten der Kinder, Ju-
gendlichen und jungen Menschen sowie der Familie befassen. Es hat dabei die Selbständig-
keit der freien Träger in Zielsetzung und Durchführung der Jugendhilfeaufgaben sowie in der 
Gestaltung ihrer Organisationsstruktur zu achten. 

 
 

II. Der Jugendhilfeausschuss 
 

§ 4 
Stimmberechtigte Mitglieder 

(1) Dem Jugendhilfeausschuss gehören 15 stimmberechtigte und darüber hinaus beratende Mit-
glieder an. 
 

(2) Die Zahl der stimmberechtigten Mitglieder nach § 71 Abs. 1 Ziff. 1 SGB VIII (Mitglieder der 
Vertretungskörperschaft oder Frauen und Männer, die in der Jugendhilfe erfahren sind) be-
trägt 9 und die Zahl der stimmberechtigten Mitglieder nach § 71 Abs. 1 Ziff. 2 SGB VIII (von 
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den im Bereich des Jugendamtes wirkenden und anerkannten freien Trägern vorgeschla-
gene Frauen und Männer) beträgt 6. 
 

(3) Die stimmberechtigten Mitglieder werden vom Rat gewählt. Für jedes Mitglied ist eine per-
sönliche Stellvertreterin oder ein persönlicher Stellvertreter zu wählen. Das Wahlverfahren 
richtet sich nach dem AG-KJHG, der GO NW und der Geschäftsordnung des Rates. 
 

(4) Die stimmberechtigten Mitglieder werden für die Dauer der Wahlzeit des Rates gewählt. Zum 
stimmberechtigten Mitglied des Jugendhilfeausschusses kann nur gewählt werden, wer der 
Vertretungskörperschaft angehören kann. Bei der Wahl sind Frauen angemessen zu berück-
sichtigen. Ziel ist es, ein paritätisches Geschlechterverhältnis anzustreben. 
 

(5) Die Vorsitzende/der Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses und die Stellvertretung wer-
den von den stimmberechtigten Mitgliedern des Ausschusses aus den Mitgliedern, die dem 
Rat angehören, gewählt.  
 

§ 5 
Beratende Mitglieder 

(1) Als beratende Mitglieder gehören dem Jugendhilfeausschuss an:  
1. der Bürgermeister oder eine von ihm bestellte Vertretung 
2. die Fachbereichsleitung des Fachbereiches Jugend und Familie oder deren Vertre-

tung 
3. eine Richterin/ein Richter des Familiengerichtes oder eine Jugendrichterin/ein Ju-

gendrichter, die/der durch das Präsidium des Landgerichtes Wuppertal bestellt wird 
4. eine Vertreterin/ein Vertreter der Arbeitsverwaltung, die/der von der Geschäftsfüh-

rung der zuständigen Agentur für Arbeit bestellt wird 
5. eine Vertreterin/ein Vertreter der Schulen, die/der von der zuständigen örtlichen 

Stelle bestellt wird 
6. eine Vertreterin/ein Vertreter der Polizei, die/der vom der Landrätin/dem Landrat des 

Kreises Mettmann als Kreispolizeibehörde bestellt wird 
7. je eine Vertretung der katholischen Kirche und der evangelischen Kirche; sie werden 

von der zuständigen Stelle der Religionsgemeinschaft bestellt 
8. eine Vertreterin/ein Vertreter des Kreisgesundheitsamtes Mettmann 
9. eine Vertreterin/ein Vertreter des Ausschusses für Chancengleichheit und Integration 

der Stadt Velbert 
10. eine Vertreterin/ein Vertreter des Jugendamtselternbeirates 
11. eine Vertreterin/ein Vertreter des örtlichen Stadtjugendrings 
12. eine Vertreterin/ ein Vertreter des Jugendparlaments der Stadt Velbert 

 
Für die Mitglieder 3) bis 12) ist je eine persönliche Vertreterin/ein persönlicher Vertreter zu bestellen 
oder zu wählen.  
 

§ 6 
Ende der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft im Jugendhilfeausschuss endet mit Ablauf der Wahlperiode des Rates. 
Die Mitglieder und ihre Stellvertretung üben ihre Tätigkeit nach Ablauf der Wahlperiode bis 
zum ersten Zusammentreten des neu gebildeten Jugendhilfeausschusses weiter aus.  
 

(2) Mitgliedschaft und stellvertretende Mitgliedschaft erlöschen 
1. durch Niederlegung des Mandates 
2. bei den Mitgliedern nach § 71 Abs. 1 Nr. 1 SGB VIII durch Ausscheiden aus dem Rat 
3. bei den Mitgliedern nach § 71 Abs. 1 Nr. 2 SGB VIII durch Umzug aus dem Ge-

meinde-/Stadtgebiet 
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4. bei den Mitgliedern nach § 5 Abs. 1 Nr. 3) bis 12), wenn das Mitglied von der Stelle, 
die es vorgeschlagen oder gewählt hat, abberufen wird. 

 
(3) Scheidet ein Mitglied oder seine Stellvertretung vor Ablauf der Wahlzeit aus, so ist ein Er-

satzmitglied (Ersatzstellvertretung) für den Rest der Wahlzeit auf Vorschlag derjenigen 
Stelle, die das ausgeschiedene Mitglied (die ausgeschiedene Stellvertretung) vorgeschlagen 
hatte, zu ernennen oder zu wählen. Bis zur Ernennung oder Wahl werden die Rechte des 
ausgeschiedenen Mitglieds vom stellvertretenden Mitglied ausgeübt.  

 
§ 7 

Aufgaben des Jugendhilfeausschusses 
(1) Der Jugendhilfeausschuss befasst sich aufgrund des § 71 Abs. 3 SGB VIII mit allen An-

gelegenheiten der Jugendhilfe, insbesondere mit 
1. Der Erörterung aktueller Problemlagen junger Menschen und ihrer Familien sowie 

mit Anregungen und Vorschlägen für die Weiterentwicklung der Jugendhilfe 
2. Der Jugendhilfeplanung (§80 SGB VIII) 
3. Der Förderung der freien Jugendhilfe (§4 Abs. 3, § 74 SGB VIII). 

 
Er beschließt im Rahmen der vom Rat bereit gestellten Mittel, dieser Satzung und der 
vom Rat gefassten Beschlüsse über die Angelegenheiten der Jugendhilfe. 

 
Er soll vor jeder Beschlussfassung des Rates in Fragen der Jugendhilfe und vor der 
Berufung der Jugendamtsleitung gehört werden. Er hat das Recht, an den Rat Anträge 
zu stellen.  

 
(2) Der Jugendhilfeausschuss hat vor allem folgende Aufgaben: 

1. Die Aufstellung von Richtlinien und Grundsätzen für 
a. die Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Jugendhilfe 
b. die Festsetzung der Leistungen oder der Hilfe zur Erziehung, soweit diese 

nicht durch Landesrecht geregelt werden 
 

2. Die Entscheidung über 
a. die Jugendhilfeplanung, § 80 SGB VIII 
b. die Förderung der Träger der freien Jugendhilfe, § 4 Abs. 3, § 74 SGB VIII) 
c. die öffentliche Anerkennung der Träger der freien Jugendhilfe nach  

§ 75 SGB VIII in Verbindung mit § 27 AG-KJHG 
d. die Aufstellung von Vorschlagslisten für die Wahl der Jugendschöffen nach 

§ 35 JGG 
 

3. Die Vorberatung 
a. des Haushaltes für den Bereich der Jugendhilfe, 
b. des Bedarfsplans für Tageseinrichtungen für Kinder gem. §§ 79, 80 SGB VIII 

(in Verbindung mit §§ 27 Abs. 2 und 32 KiBiz), 
c. Anhörung vor der Berufung einer Leitung der Verwaltung des Jugendamtes 

 
§ 8 

Unterausschüsse 
(1) Für die einzelnen Aufgaben der Jugendhilfe können bei Bedarf Unterausschüsse ohne Ent-

scheidungsbefugnis gebildet werden. Die Mitglieder der Unterausschüsse werden vom Ju-
gendhilfeausschuss aus seinen ordentlichen und stellvertretenden Mitgliedern gewählt. Er 
bestimmt auch die Vorsitzende/den Vorsitzenden und ihre/seine Stellvertreterin bzw. ih-
ren/seinen Stellvertreter. 

(2) Gemäß § 78 SGB VIII werden zur Beteiligung der freien Träger der Jugendhilfe und der 
Träger geförderter Maßnahmen an der Jugendhilfeplanung Arbeitsgemeinschaften gebildet.  
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§ 9 
Verfahren 

(1) Für das Verfahren des Jugendhilfeausschusses und der Unterausschüsse gilt, soweit in bun-
des- und landesrechtlichen Vorschriften sowie dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist, 
die Geschäftsordnung des Rates in der auf die Ausschüsse anzuwendenden Fassung ent-
sprechend.  
 

(2) Die Sitzungen des Jugendhilfeausschusses sind öffentlich. Im Übrigen gelten die Bestim-
mungen des AG-KJHG und der Geschäftsordnung für den Rat der Stadt Velbert.  

 
 

III. Die Verwaltung des Jugendamtes 
 

§ 10 
Eingliederung 

Die Verwaltung des Jugendamtes ist eine selbstständige Organisationseinheit innerhalb der Stadt-
verwaltung.  
 

§ 11 
Aufgaben 

(1) Die Geschäfte der laufenden Verwaltung im Bereich der öffentlichen Jugendhilfe werden vom 
Bürgermeister oder in seinem Auftrage von der Leiterin/dem Leiter der Verwaltung des Ju-
gendamtes im Rahmen dieser Satzung und der Beschlüsse des Rates und des Jugendhil-
feausschusses ausgeführt.  
 

(2) Der Bürgermeister oder in seinem Auftrage die Leiterin/der Leiter der Verwaltung des Ju-
gendamtes  

• ist verpflichtet, den Jugendhilfeausschuss über alle wichtigen Angelegenheiten der Ver-
waltung des Jugendamtes zu unterrichten, 

• bereitet die Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses vor und führt diese aus. 
 
 

IV. Schlussbestimmungen 
 

§ 12 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung für das Ju-
gendamt der Stadt Velbert vom 16.12.2020 außer Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung: 
 
 
Die vorstehende Satzung der Stadt Velbert wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 7 Abs. 6 GO NRW eine Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt,  
 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,  
 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  

 
 
 
Velbert, den 18.12.2025 
 
 
 
gez. Dirk Lukrafka 
(Bürgermeister) 
 

----------------------------------------------------------------- 
 

Gebührensatzung 
für die öffentliche Abfallentsorgung in der Stadt Velbert 

(Abfallentsorgungs-Gebührensatzung) 
vom 18.12.2025 

 
 
Der Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens Technische Betriebe Velbert, Anstalt des öffentli-
chen Rechts (TBV AöR), hat in seiner Sitzung am 18.12.2025 aufgrund der §§ 1,2,4,6 und 7 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen v. 21.Oktober 1969 (GV. NW. 
S.712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 5. März 2024 (GV. NRW.S.155), der §§ 5 und 9 des 
Landeskreislaufwirtschaftsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen v. 01. Februar 2022 (LKrWG, 
GV. NW. S.136), zuletzt geändert durch Artikel 3 Absatz 11 des Gesetzes vom 11. März 2025 (GV. 
NW. S.288) und in Ausführung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) v. 24. Februar 2012 (BGBl 
I S.212), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 02. März 2023 (BGBL. I Nr. 56) in Ver-
bindung mit der Verordnung über die Bewirtschaftung von gewerblichen Siedlungsabfällen und von 
bestimmten Bau- und Abbruchabfällen (Gewerbeabfallverordnung – GewAbfV) vom 18. April 2017 
(BGBl. I S. 896), zuletzt geändert durch Artikel 9 Absatz 3 des Gesetzes vom 30. September 2025 
(BGBl. I S. 233) und der Abfallentsorgungssatzung in der Stadt Velbert, sowie § 7, 8, 9 und § 114a 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
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10. Juli 2025 (GV. NRW.S.618) in Verbindung mit der Satzung der Stadt Velbert für das Kommunal-
unternehmen Technische Betriebe Velbert, Anstalt des öffentlichen Rechts vom 09.03.2022 – je-
weils in der bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung – diese Satzung beschlossen: 

 
§ 1 

Entsorgungsgebühren 
Das Kommunalunternehmen Technische Betriebe Velbert, Anstalt des öffentlichen Rechts erhebt 
zur Deckung der Kosten für die Abfallentsorgung im Stadtgebiet Velbert von den Benutzer/-innen 
Gebühren nach dem Kommunalabgabengesetz. 
 
 

§ 2 
Gebührenpflichtige 

(1) Gebührenpflichtig sind die Eigentümer/-innen der an die Abfallentsorgung angeschlossenen 
Grundstücke. Den Grundstückseigentümer/-innen stehen Erbbauberechtigte, Nießbraucher, die 
Gemeinschaft der Wohnungseigentümer/-innen und sonstige zur Nutzung des Grundstücks in 
gleichem Umfang dinglich Berechtigte gleich. Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamt-
schuldner/-innen. 
Die Gebühr liegt als öffentliche Last auf dem Grundstück. 

(1a)  Soweit bei Bestehen von Wohnungs- und Teileigentum gemäß § 7 Abs. 3 der Abfallentsor-
gungssatzung den einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer/-innen oder Gruppen von 
Wohnungs- und Teileigentümer/-innen eigene Abfallbehälter zugewiesen sind, sind diese 
und nicht die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer/-innen gebührenpflichtig. 

(2) Beim Eigentumswechsel erlischt die Gebührenpflicht des bisherigen Eigentümers/der bisheri-
gen Eigentümerin mit dem letzten Tage des Monats, in dem der Wechsel stattgefunden hat. 
Anschließend beginnt die Gebührenpflicht des neuen Eigentümers/der neuen Eigentümerin. 
Der bisherige und der neue Eigentümer/die bisherige und die neue Eigentümerin sind ver-
pflichtet, dem Kommunalunternehmen Technische Betriebe Velbert, Anstalt des öffentlichen 
Rechts die Veränderung innerhalb von zwei Wochen schriftlich anzuzeigen. Andernfalls haf-
ten beide gesamtschuldnerisch für die Zahlung der Gebühren von dem auf den Eigentums-
übergang folgenden Monatsersten. 

(3) Beim Anschluss mehrerer Grundstücke an Restmüll- und Biomüllbehälter wird für jedes 
Grundstück die Summe aus der Anzahl der jeweils auf den Grundstücken zum Stichtag gemel-
deten Personen und/oder die für die auf dem Grundstück anfallenden Abfälle nach § 14 der 
Abfallentsorgungssatzung errechneten Einwohnergleichwerte berechnet. In dem Verhältnis, in 
dem die einzelnen berechneten Summen zueinanderstehen, wird dann die sich nach dem Be-
hältervolumenmaßstab für den/die Restmüllbehälter ergebende Gebühr auf die einzelnen 
Grundstücke verteilt. 
Eine Änderung des Aufteilungsschlüssels kann bei geänderten Verhältnissen nur auf Antrag und 
nur zu den in § 14 der Abfallentsorgungssatzung festgelegten Stichtagen erfolgen. 

 
 

§  3  
Beginn und Ende der Gebührenpflicht 

(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit Beginn des Monats, der auf den Tag der erstmaligen Inan-
spruchnahme der Abfallbeseitigung folgt. Sie erlischt mit Ablauf des Monats, in dem die Inan-
spruchnahme der Abfallbeseitigung endet. 

(2) Bei vorübergehender Einschränkung, Unterbrechung oder Verspätung der Abfallbeseitigung 
hat der Angeschlossene/die Angeschlossene keinen Anspruch auf Ermäßigung der Gebüh-
ren. Dauert die Unterbrechung länger als einen Monat, so wird die Gebühr auf Antrag erlas-
sen, und zwar für je volle 30 Tage der Unterbrechung in Höhe von 1/12 der Jahresgebühr. 

(3) Bei Änderung des Volumens der Abfallbehälter oder Großbehälter im Laufe eines Kalender-
jahres ist das neu zu berechnende Behältervolumen der Veranlagung vom Beginn des Mo-
nats zugrunde zu legen, der auf die Änderung folgt. 
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§ 4 
Gebührenmaßstab 

(1) Bemessungsmaßstab für die Ermittlung der Gebühren ist der Rauminhalt der in Anspruch 
genommenen Abfallbehälter (Behältergebühr). 

(2) Maßgebend ist das gemäß der Abfallentsorgungssatzung zum 01.01. des Veranlagungsjah-
res zugeteilte Behältervolumen. Das Behältervolumen richtet sich nach der von den Abga-
bepflichtigen gewählten bzw. von der TBV AöR bestimmten Art und Größe der Abfallbehäl-
ter. 

(3) Bei einer während des Veranlagungsjahres wirksam werdende Änderung ist die Veranla-
gung zeitanteilig ab Wirksamwerden der Änderung zu ändern. 

(4) Werden Grundstücke im Laufe eines Veranlagungsjahres angeschlossen, so sind sie ab 
dem 1. des auf das Entstehen der Gebührenpflicht folgenden Monats zeitanteilig auf 
Grundlage des zu diesem Zeitpunkt zugeteilten Behältervolumens zu veranlagen. 

(5) Bemessungsmaßstab für die Abfuhr sperriger Abfälle ist die bereitgestellte Einheit gem. 
Abfallentsorgungssatzung in der Stadt Velbert. 

 
 

§ 5 
Gebührensatz 

(1) Die Behältergebühr beträgt bei alternierender Abfuhr von Bio- und Restmüll im 14tägli-
chen Wechsel für 
1. den 40-Liter-Restmüllbehälter jährlich 99,00 EURO 
2. den 60-Liter-Restmüllbehälter jährlich 148,50 EURO 
3. den 80-Liter-Restmüllbehälter jährlich 198,00 EURO 
4. den 120-Liter-Restmüllbehälter jährlich 297,00 EURO 
5. den 240-Liter-Restmüllbehälter jährlich 594,00 EURO 
6. den Restmüllgroßbehälter zu 0,77 cbm jährlich 1.905,80 EURO 
7. den Restmüllgroßbehälter zu 1,10 cbm jährlich 2.722,60 EURO 
8. den Restmüllsack mit einem Inhalt von 45 Litern je Sack 4,30 EURO 

Die Behältergebühr beträgt bei alternierender Abfuhr von Bio- und Restmüll im 14täglichen Wech-
sel für diejenigen Gebührenpflichtigen, die von der Teilnahme an der Bio-Müll-Entsorgung befreit 
sind, für 
1. den 40-Liter-Restmüllbehälter jährlich 83,10 EURO 
2. den 60-Liter-Restmüllbehälter jährlich 124,70 EURO 
3. den 80-Liter-Restmüllbehälter jährlich 166,20 EURO 
4. den 120-Liter-Restmüllbehälter jährlich 249,30 EURO 
5. den 240-Liter-Restmüllbehälter jährlich 498,70 EURO 
6. den Restmüllgroßbehälter zu 0,77 cbm jährlich 1.599,90 EURO 
7. den Restmüllgroßbehälter zu 1,10 cbm jährlich 2.285,60 EURO 
8. den Restmüllsack mit einem Inhalt von 45 Litern je Sack 3,60 EURO 
 
Wird in den Ausnahmefällen des § 15 Abs. 1 Satz 2 der Abfallentsorgungssatzung häufiger 
als 14täglich Restmüll entsorgt, so vervielfacht sich die Gebühr nach Nr. 1 - 7 entsprechend. 
 
Für einmalige Sonderleerungen von Restmüllgefäßen wird eine Gebühr in Höhe von 1/26 der 
Jahresgebühr für das entleerte Gefäßvolumen zuzüglich einer Verwaltungsgebühr in Höhe von 
83,00 Euro erhoben. 
 
 
Für die im Verkauf erhältlichen Restmüll-Zusatzsäcke (sogenannte Spitzensäcke) von 45-Liter 
und 70-Liter werden einheitlich folgende Gebühren erhoben: 
 
Für den Restmüll-Zusatzsack mit einem Inhalt von 45 Litern je Sack 4,30 EURO. 
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Für den Restmüll-Zusatzsack mit einem Inhalt von 70 Litern je Sack 6,70 EURO.  
 
Für die Restmüll-Zusatzsäcke wird ein Eigenkompostiererbonus nicht gewährt. 
 
 

(2) Die Verwaltungsgebühr für die Abfuhr sperriger Abfälle und Grünschnitte beträgt je Anfor-
derungskarte 2,00 EURO. Die Verwaltungsgebühr für die Anforderungskarte für Sperrmüll 
entfällt, wenn der Abfallerzeuger/die Abfallerzeugerin bzw. –besitzer/-in den Sperrmüll di-
rekt bei dem städtischen Wertstoffhof anliefert oder Sperrmüll online beantragt. Das glei-
che gilt, wenn der Abfallerzeuger/die Abfallerzeugerin bzw. –besitzer/-in die Abfuhr von 
Grünschnitt in digitaler Form beantragt. 

 
 

§  6  
Auskunftspflicht, Kontrolle, Schätzung 

(1) Die Gebührenpflichtigen und die Abfallbesitzer/-innen bzw. – erzeuger/-innen auf gewerblich, 
industriell oder sonstigen nicht oder nicht nur zu Wohnzwecken genutzten Grundstücken (vgl. 
§ 8 Abs.2 und Abs.3 Abfallentsorgungssatzung) haben dem Kommunalunternehmen Techni-
sche Betriebe Velbert, Anstalt des öffentlichen Rechts alle zur Feststellung der Gebühr erfor-
derlichen Auskünfte zu erteilen. Hierzu gehört insbesondere die Mitteilung über die Anzahl 
der Beschäftigten, ihre Arbeitszeiten, die Anzahl der Betten in Krankenhäusern, Kliniken, 
Wohn-, Pflege-, Kinderheimen, Beherbergungsbetrieben sowie Jugendherbergen. 

(2) Das Kommunalunternehmen Technische Betriebe Velbert, Anstalt des öffentlichen Rechts ist 
berechtigt, an Ort und Stelle durch mit Dienstausweis versehene Beauftragte zu prüfen, ob 
die zur Feststellung der Gebühren gemachten Angaben den Tatsachen entsprechen. 

(3) Sofern die zur Festsetzung der Gebühren erforderlichen Angaben nicht oder nur unzu-
reichend gemacht werden, kann das Kommunalunternehmen Technische Betriebe Velbert, 
Anstalt des öffentlichen Rechts die Veranlagung nach einer Schätzung durchführen. 

 
§  7  

Erhebung und Fälligkeit der Gebühren 
(1) Die Heranziehung und die Fälligkeit der Gebühren richten sich nach der Satzung der Techni-

sche Betriebe Velbert AöR über Festsetzung, Geltendmachung, Vollstreckung und Fälligkeit 
bei der Heranziehung zu grundstücksbezogenen Benutzungsgebühren in der jeweils gültigen 
Fassung, soweit nachfolgend keine andere Regelung getroffen ist. 

(2) Die Gebühren für einen Abfallsack und für eine Anforderungskarte für die Sperrmüll- oder 
Grünschnittabfuhr sind an die von dem Kommunalunternehmen Technische Betriebe Velbert, 
Anstalt des öffentlichen Rechts eingerichteten Ausgabestellen bei der Aushändigung zu ent-
richten. Eine Verpflichtung des Kommunalunternehmens Technische Betriebe Velbert, An-
stalt des öffentlichen Rechts zur Rücknahme nicht verwendeter Abfallsäcke oder Anforde-
rungskarten für die Sperrmüll- oder Grünschnittabfuhr besteht nicht. 

(3) Seitens der Technischen Betriebe Velbert AöR besteht für Abholscheine für die Jahres-
Grundausstattung an Abfallsäcken (= 12 Säcke a 45 l) außerhalb des jeweils gültigen Ver-
anlagungsjahres keine Einlösungspflicht. 

 
 

§ 8 
Härtefälle 

Im Einzelfall können in Anwendung der Abgabenordnung in Härtefällen die festgesetzten Ge-
bühren teilweise oder ganz erlassen werden 
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§  9  
Rechtsmittel und Zwangsmaßnahmen 

(1) Die Rechtsmittel gegen Maßnahmen aufgrund dieser Gebührensatzung richten sich nach den 
Bestimmungen der Verwaltungsgerichtsordnung vom 19.März 1991 (BGBl. I S. 686) und dem 
Gesetz über die Justiz im Land Nordrhein-Westfalen (Justizgesetz Nordrhein-Westfalen - 
JustG NRW) vom 26. Januar 2010 (GV. NRW. S. 30), jeweils in der zurzeit gültigen Fassung. 

(2) Für Zwangsmaßnahmen aufgrund dieser Gebührensatzung gilt das Verwaltungsvollstre-
ckungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen vom 19. Februar 2003 (GV NRW S.156, 
2005 S. 818) in der zurzeit gültigen Fassung. 

 
 

§ 10 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt zum 01.01.2026 in Kraft. 
 

----------------------------------------------------------------- 
 

Bekanntmachungsanordnung: 
 
Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gemäß § 
7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser 
Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 

c) der Vorstand hat den Beschluss des Verwaltungsrates vorher beanstandet oder 
 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Anstalt öffentlichen Rechts vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
 
Velbert, den 18.12.2025 
 
 
gez. Dirk Lukrafka 
(Vorsitzender des Verwaltungsrates) 
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Beitrags- und Gebührensatzung 
zur Entwässerungssatzung des Kommunalunternehmens 

Technische Betriebe Velbert AöR  
vom 18.12.2025 

 
Der Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens Technische Betriebe Velbert, Anstalt des öf-
fentlichen Rechts, hat in seiner Sitzung am 18.12.2025 aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), und der §§ 1, 2, 4, 6 bis 8 und 10 des Kommunalabgaben-
gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. 
1969, S. 712, der §§ 55, 56 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) vom 31.07.2009 (BGBI I S. 
2585), des § 54 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LWG NRW), in der 
Fassung des Artikels 1 des Gesetzes zur Änderung wasser- und wasserverbandsrechtlicher 
Vorschriften vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 559), sowie des § 2 des Gesetzes zur Ausführung 
des Abwasserabgabengesetzes (AbwAG NRW) vom 08.07.2016 (GV. NRW. S. 559, 590) - je-
weils in der bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung - und in Verbindung mit der Satzung 
für das Kommunalunternehmen „Technische Betriebe Velbert AöR“, der Stadt Velbert vom 
09.03.2022 folgende Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Anschlussbeitrag 

Zum Ersatz des durchschnittlichen Aufwandes für die Herstellung und Erweiterung der Abwas-
seranlagen, soweit er nicht nach § 8 Abs. 4 Satz 4 KAG von den TBV AöR zu tragen ist, und 
als Gegenleistung für die durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme gebotenen wirtschaftli-
chen Vorteile erhebt die TBV AöR einen Anschlussbeitrag. 
 
 

§ 2 
Gegenstand der Beitragspflicht 

(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an die Abwasseranlage angeschlos-
sen werden können und für die 

a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder ge-
werblich genutzt werden dürfen; 

b) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, wenn sie nach der Ver-
kehrsauffassung Bauland sind und nach der geordneten baulichen Entwicklung der 
Gemeinde zur Bebauung anstehen. 
 

(2) Wird ein Grundstück an die Abwasseranlage tatsächlich angeschlossen, so unterliegt es der 
Beitragspflicht auch dann, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht vorliegen. 
 

(3) Der Beitragspflicht unterliegen auch solche Grundstücke, die vor Inkrafttreten dieser Sat-
zung angeschlossen werden konnten oder angeschlossen waren. 

 
 

§3 
Beitragsmaßstab und Beitragssatz 

(1) Maßstab für den Anschlussbeitrag ist die Grundstücksfläche (Wertzahl). Dabei wird 
die unterschiedliche Nutzung nach Maß (Abs. 3) und Art (Abs. 10) berücksichtigt. 
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(2) Als Grundstücksfläche gilt: 

a) bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplanes die Fläche, auf die der Bebau-
ungsplan die bauliche, gewerbliche oder sonstige Nutzungsfestsetzung bezieht, 

b) wenn ein Bebauungsplan nicht besteht oder die erforderlichen Festsetzungen nicht enthält, 
die tatsächliche Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von 50 m von der Straße oder von 
der der Straße zugewandten Grundstücksseite. Reicht die bauliche oder gewerbliche Nut-
zung über diese Begrenzung hinaus, so ist die Grundstückstiefe maßgebend, die durch die 
hintere Grenze der Nutzung bestimmt wird. Grundstücksteile, die lediglich die wegemäßige 
Verbindung zur Straße herstellen, bleiben unberücksichtigt. 

c) Bei Grundstücken an mehreren Straßen bleibt bei der Ermittlung der Grundstücksfläche 
der Teil des Grundstücks unberücksichtigt, der von jeder der Straßenfronten oder Grund-
stücksseiten aus gemessen mehr als 50 m entfernt liegt. 
 

(3) Entsprechend der Ausnutzbarkeit wird die Grundstücksfläche mit einem Vomhundertsatz 
vervielfacht, der im Einzelnen beträgt: 
1. bei eingeschossiger Bebaubarkeit oder gewerblich nutzbaren 

Grundstücken, auf denen keine Bebauung zulässig ist 100 v.H. 
2. bei zweigeschossiger Bebaubarkeit 125 v.H. 
3. bei dreigeschossiger Bebaubarkeit 150 v.H. 
4. bei vier- und fünfgeschossiger Bebaubarkeit 175 v.H. 
5. bei sechs- und siebengeschossiger Bebaubarkeit 200 v.H. 
6. für jedes weitere Geschoss zusätzliche 5 v.H. 

 
 

(4) Als zulässige Zahl der Geschosse gilt die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl 
der Vollgeschosse. Weist der Bebauungsplan nur Grundflächen- und Baumassenzahl aus, so 
gilt als Geschosszahl die Baumassenzahl geteilt durch 3,5, wobei Bruchzahlen auf die nächst-
folgende volle Zahl aufgerundet werden. Untergeschosse, die keine Vollgeschosse im Sinne 
der BauNVO sind, werden hinzugerechnet, wenn sie überwiegend gewerblich, industriell oder 
in gleichartiger Weise genutzt werden. 

 
(5) Ist im Einzelfall eine größere Geschosszahl zugelassen oder vorhanden und geduldet, so ist 

diese zugrunde zu legen. 
 

(6) Grundstücke, auf denen nur Garagen oder Stellplätze gebaut werden dürfen, gelten als einge-
schossig bebaubare Grundstücke. 

 
(7) Ist nach den Festsetzungen des Bebauungsplanes mehr als ein Garagengeschoss zulässig 

oder im Einzelfall genehmigt, so ist jeweils die höhere Geschosszahl anzusetzen. Gemein-
bedarfs- oder Grünflächengrundstücke in beplanten Gebieten, deren Grundstücksflächen 
aufgrund ihrer Zweckbestimmung nicht oder nur zu einem untergeordneten Teil mit Gebäu-
den überdeckt werden sollen bzw. überdeckt sind (z.B. Friedhöfe, Sportplätze, Freibäder, 
Kleingartengelände) werden mit 50 v. H. der Grundstücksflächen angesetzt. 

 
(8) In unbeplanten Gebieten und Gebieten, für die ein Bebauungsplan weder die Geschosszahl 

noch Grundflächen- und Baumassenzahl festsetzt, ist 
a) bei bebauten Grundstücken die höchste Zahl der tatsächlichen vorhandenen, 
b) bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der auf den Grundstücken in 

der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Geschosse maßgebend. Hinzuge-
rechnet werden Untergeschosse gemäß Absatz 4. 

Bei Gemeinbedarfs- oder Grünflächengrundstücken gilt Abs. 7 entsprechend. 
 
(9) Ist eine Geschosszahl wegen der Besonderheiten des Bauwerks nicht feststellbar, werden 

je angefangene 3,50 m Höhe des Bauwerkes als ein Vollgeschoss gerechnet. 
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(10) Die nach Abs. 3 Nr. 1 bis 6 ermittelten Vomhundertsätze sind für Grundstücke in Gewerbe-, 

Kern- und Industriegebieten sowie für Grundstücke, die in anders beplanten oder unbeplanten 
Gebieten liegen, aber überwiegend gewerblich, industriell oder in gleichartiger Weise (z.B. 
Büro-, Verwaltungs- und Geschäftsgebäude) genutzt werden, um 50 v. H. zu 
erhöhen. Das gilt auch für unbebaute Grundstücke, auf denen eine bauliche oder sonstige Nut-
zung zulässig ist, wenn die Grundstücke in der näheren Umgebung überwiegend gewerblich, 
industriell oder in gleichartiger Weise genutzt werden bzw. genutzt werden dürfen. 

 
(11) Wird bei einzelnen Grundstücken vor Einleitung der Abwässer eine Vorklärung auf dem 

Grundstück verlangt oder darf nur Regenwasser oder Überlaufwasser aus Grundstücksklär-
anlagen oder nur Schmutzwasser in die Abwasseranlagen eingeleitet werden, ermäßigt sich 
der Anschlussbeitrag um die Hälfte. Dies gilt nicht für Grundstücke, auf denen Neutralisati-
ons- und Entgiftungsanlagen zugelassen sind. 
 
 Entfällt aufgrund einer Änderung der Abwasseranlagen die Notwendigkeit der Vorklärung oder 
erfolgt später ein Vollanschluss, so ist der Restbetrag bis zur Höhe des vollen Anschlussbetra-
ges nachzuzahlen. 
 
 

§ 4 
Entstehung der Beitragspflicht 

(1) Die Beitragspflicht entsteht, sobald das Grundstück an die Abwasseranlagen angeschlossen 
werden kann. Im Falle des § 2 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem Anschluss, frühes-
tens jedoch mit dessen Genehmigung. 
 

(2) Im Falle des § 3 Abs. 11 Satz 3 entsteht die Beitragspflicht für den Restbetrag, sobald das Grund-
stück mit dem Vollanschluss an die Abwasseranlagen angeschlossen werden kann. 
 

(3) Für Grundstücke im Sinne des § 2 Abs. 3 entsteht die Beitragspflicht mit Inkrafttreten dieser 
Satzung. 

 
 

§ 5 
Beitragspflichtige 

(1) Beitragspflichtig ist, wer zum Zeitpunkt des Zugangs des Beitragsbescheides Eigentümerin 
oder Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so 
tritt an die Stelle des Eigentümers die oder der Erbbauberechtigte. 
 

(2) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 6 
Beitragssatz und Fälligkeit der Beitragsschuld 

(1) Der Anschlussbeitrag beträgt 6 Euro je Wertzahl. 
 

(2) Der Beitrag wird einen Monat nach Zugang des Beitragsbescheides fällig. 
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§ 7  
Benutzungsgebühren  

Benutzungsgebühren werden erhoben für die Inanspruchnahme der Abwasseranlagen zur Deckung 
der Kosten im Sinne des § 6 Abs. 2 KAG und der Verbandslasten nach § 7 Abs. 1 KAG sowie nach 
§ 9 Abwasserabgabengesetz in Verbindung mit § 2 Abs. 1 S. 2 AbwAG NRW als Umlage der Ab-
wasserabgabe für eigene Einleitungen der abwasserbeseitigungspflichtigen Körperschaft, für die 
Einleitung von Niederschlagswasser sowie für die von Abwasserverbänden umgelegte Abwasser-
abgabe. 
 
 

§ 8 
Gebührenmaßstab 

(1) Die Gebühren bemessen sich 
1. für die Ableitung von Schmutzwasser nach der von dem angeschlossenen Grundstück 

den Abwasseranlagen unmittelbar oder mittelbar zugeführten Schmutzwassermenge 
2. für die Ableitung von Niederschlagswasser, unabhängig davon, ob dieses als Brauch-

wasser verwendet wird, nach der überbauten oder sonst befestigten Grundstücksflä-
che, soweit diese unmittelbar oder mittelbar an die Abwasseranlage angeschlossenen 
ist oder das Niederschlagswasser oberirdisch aufgrund des Gefälles in die Abwasser-
anlage gelangt. 
 

(2) Als gebührenpflichtige Schmutzwassermenge gilt unbeschadet der in dieser Satzung ge-
troffenen Ausnahmeregelungen: 

1. die von öffentlichen oder privaten Wasserversorgungsanlagen gelieferte und be-
rechnete Wassermenge (Regelfall), 

2. die Gewässer entnommene und dem Grundstück zugeführte Wassermenge, 
3. die auf dem Grundstück zutage geförderte Wassermenge, 
4. die dem Grundstück sonst zugeführte Wassermenge, 
5. die dem Niederschlagswasser zur weiteren Verwertung entnommene Wassermenge, 

soweit sie letztlich in den städtischen Kanal mittelbar oder unmittelbar eingeleitet wird 
(Brauchwasser). 

(3)  Von der Wassermenge nach § 8 Abs. 2 wird auf Antrag der bzw. des Gebührenpflichtigen die 
Wassermenge abgesetzt, die nachweislich nicht in die Abwasseranlagen eingeleitet wurde 
(Wasserschwundmenge). Der Nachweis der Wasserschwundmengen obliegt den Gebühren-
pflichtigen. Die bzw. Der Gebührenpflichtige ist grundsätzlich verpflichtet, den Nachweis durch 
eine auf ihre bzw. seine Kosten eingebaute, messrichtig funktionierende und geeignete Mess-
einrichtung in Anlehnung an das Mess- und Eichrecht (MessEG, Mess-EichV) zu führen: 

 
1. Abwasser-Messeinrichtung 

Geeignete Abwasser-Messeinrichtungen sind technische Geräte, die in regelmäßigen Ab-
ständen kalibriert werden müssen. Die Kalibrierung ist nach den Hersteller-Angaben 
durchzuführen und der Technische Betriebe Velbert AöR nachzuweisen, um die ord-
nungsgemäße Funktion der Abwasser-Messeinrichtung zu dokumentieren. Wird dieser 
Nachweis nicht geführt, findet eine Berücksichtigung der Abzugsmengen nicht statt. 
 

2. Wasserzähler 
Ist die Verwendung einer Abwasser-Messeinrichtung im Einzelfall technisch nicht möglich 
oder der bzw. dem Gebührenpflichtigen nicht zumutbar, so hat sie oder er den Nachweis 
durch einen auf ihre bzw. seine Kosten eingebauten, messrichtig funktionierenden und 
geeichten Wasserzähler zu führen. Der Wasserzähler muss in Anlehnung an das Mess- 
und Eichrecht (MessEG, Mess- und EichVO) alle 6 Jahre erneut geeicht werden oder 
durch einen neuen Wasserzähler mit einer Konformitätserklärung des Herstellers ersetzt 
werden. Aus der Konformitätserklärung muss sich ergeben, dass der Wasserzähler 
messrichtig funktioniert. Der Nachweis über die messrichtige Funktion sowie Eichung des 
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Wasserzählers obliegt der bzw. dem Gebührenpflichtigen. Wird dieser Nachweis nicht ge-
führt, findet eine Berücksichtigung der Abzugsmengen nicht statt. 

 
3. Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen 

Ist im Einzelfall auch der Einbau eines Wasserzählers zur Messung der Wasserschwund-
mengen technisch nicht möglich oder der bzw. dem Gebührenpflichtigen nicht zumutbar, 
so hat die bzw. der Gebührenpflichtige den Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen zu 
führen. Aus diesen Unterlagen muss sich insbesondere ergeben, aus welchen nachvoll-
ziehbaren Gründen Wassermengen der gemeindlichen Abwassereinrichtung nicht zuge-
leitet werden und wie groß diese Wassermengen sind. Die nachprüfbaren Unterlagen 
müssen geeignet sein, der Gemeinde eine zuverlässige Schätzung der auf dem Grund-
stück zurückgehaltenen Wassermengen zu ermöglichen. Sind die nachprüfbaren Unterla-
gen unschlüssig und/oder nicht nachvollziehbar, werden die geltend gemachten Wasser-
schwundmengen nicht anerkannt. Soweit die bzw. der Gebührenpflichtige durch ein spe-
zielles Gutachten bezogen auf ihre bzw. seine Wasserschwundmengen den Nachweis 
erbringen will, hat er die gutachterlichen Ermittlungen vom Inhalt, von der Vorgehens-
weise und vom zeitlichen Ablauf vorher mit der Gemeinde abzustimmen. Die Kosten für 
das Gutachten trägt die bzw. der Gebührenpflichtige. 
 

4. Bei landwirtschaftlichen Betrieben mit Großviehhaltung wird die Wassermenge 
um 9 cbm/Jahr für jedes Stück Großvieh herabgesetzt. Maßgebend ist die Vieh-
zahl an dem Stichtag der Viehzählung des vorletzten Kalenderjahres. 

 
(4) Sind Bedingungen gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 – 5 vorhanden, ist die im vorigen Kalenderjahr ge-

förderte Wassermenge bzw. eingeleitete Brauchwassermenge von der Grundstückseigentü-
merin bzw. vom Grundstückseigentümer vor Beginn des jeweiligen Veranlagungszeitraumes 
der TBV AöR nachzuweisen. Werden die Angaben nicht rechtzeitig oder nichtzutreffend ge-
macht, sind die TBV AöR berechtigt, die Schmutzwassermenge oder die an die Abwasseran-
lagen angeschlossene Grundstücksfläche nach pflichtgemäßem Ermessen, unter Berück-
sichtigung vergleichbarer Tatbestände und der Umstände des Einzelfalles, zu schätzen und 
die Schätzwerte der Gebührenberechnung zugrunde zu legen. Dies gilt hinsichtlich der Er-
mittlung der Schmutzwassermenge auch dann, wenn die bzw. der Gebührenpflichtige bei pri-
vaten Wasserversorgungsanlagen keinen Wassermesser einbauen lässt oder der Wasser-
messer nicht richtig oder überhaupt nicht angezeigt hat. 
 

(5) Für Wasserschwundmengen (§ 8 Abs. 3) ist der Antrag mit den zum Nachweis erforderli-
chen Angaben und Unterlagen vor Beginn des jeweiligen Veranlagungszeitraums schriftlich 
bei den TBV AöR zu stellen. 

(6) Wird bei einzelnen Grundstücken vor Einleitung des Schmutzwassers in die Abwasseranlagen 
eine vollbiologische Klärung des Schmutzwassers auf dem Grundstück verlangt oder dürfen 
nur Schmutzwasser ohne Fäkalien abgeleitet werden, ermäßigt sich die Gebühr auf den in § 9 
Abs. 2 Nr. 2.2 genannten Gebührensatz. 
 

(7) Die Gebühren für das Auspumpen und Abfahren der Inhaltsstoffe aus abflusslosen Gruben 
und deren Beseitigung sowie für das Abfahren und die Behandlung von Klärschlamm aus 
Kleinkläranlagen werden bemessen nach der Menge des abgesaugten Abwassers bzw. der 
abgesaugten Klärschlämme (einschließlich eventuell erforderlichen Spülwassers). 
 

(8) Begrünte Dachflächen bleiben bei der Berechnung der überbauten oder sonst befestigten und 
an die Abwasseranlage unmittelbar oder mittelbar angeschlossenen Grundstücksfläche unbe-
rücksichtigt. Flächen, deren Niederschlagswasser zu 100 % als Brauchwasser im Sinne des 
Absatzes 2 Ziffer 5 weiterverwertet wird, bleiben bei der Gebührenbemessung ebenfalls unbe-
rücksichtigt. Flächen, deren Niederschlagswasser nur zum Teil verwertet wird, werden nur 
nach dem Anteil, der nicht verwerteten Niederschlagswässer veranlagt. Wasserdurchlässige, 
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befestigte und an die Kanalisation angeschlossene Flächen (z.B. Ökopflaster, o.ä.) werden bei 
der Bemessung der Gebühr mit 50 v.H. der befestigten Fläche angesetzt. 

 
 

§ 9 
Berechnungseinheit, Gebührensatz 

(1)  Berechnungseinheiten für die Gebühren sind für Schmutzwasser ein Kubikmeter (cbm) der 
gebührenpflichtigen Schmutzwassermenge und für Niederschlagswasser ein Quadratmeter 
(qm) der an die Abwasseranlagen angeschlossenen überbauten oder sonst befestigten 
Grundstücksfläche. 

 
(2)  Die Gebührensätze je Berechnungseinheit betragen: 

1. je qm angeschlossene überbaute und befestigte Grundstücksfläche 
1.1. für die Ableitung und Reinigung 1,70 Euro 
1.2. für die Ableitung von Niederschlagswasser, für das ein/e 1,41 Euro 

Gebührenpflichtige/r einen Reinhaltungsbeitrag 
unmittelbar an einen Wasserverband leistet, 

2. je cbm eingeleitetes Schmutzwasser 
2.1. für die Ableitung und Reinigung 3,26 Euro 
2.2. für die Ableitung von Schmutzwasser, für das ein/e  

Gebührenpflichtige/r einen Reinhaltungsbeitrag 
unmittelbar an einen Wasserverband leistet, 1,60 Euro 

 
(3) Der Gebührensatz nach § 8 Abs. 7 beträgt je cbm 58,41 Euro 
 
 

§ 10 
Berechnungszeitraum 

(1) Veranlagungszeitraum ist das Kalenderjahr. 
1. Als Schmutzwassermenge gilt - unbeschadet der auf Nachweis nach § 8 Abs. 3 abzusetzen-

den Wassermenge - die Wassermenge nach § 8 Abs. 2. Im Falle des § 8 Abs. 2 Ziff. 1 gilt 
als Schmutzwasser die Frischwassermenge, die bis zum 31.07. vor Beginn des jeweiligen 
Veranlagungszeitraumes für 12 aufeinander folgende Monate (Berechnungszeitraum) vom 
Wasserversorgungsunternehmen abgelesen wurde. Ist in einem Zeitraum von 24 Monaten 
vor dem genannten Stichtag ein über annähernd 12 Monate entstandener Wasserverbrauch 
nicht abgelesen worden, wurde stattdessen jedoch ein Wasserverbrauch festgestellt, dessen 
Ablesezeitraum mindestens 8 Monate umfasste, so wird zur Festlegung taggenau auf 365 
Tage hoch- bzw. heruntergerechnet. Sind in den zwei vor dem genannten Stichtag liegenden 
Jahren mehrere hoch- oder herunter rechenbare Wasserverbräuche festgestellt worden, so 
ist davon für die Hochrechnung derjenige mit dem aktuellsten Ablesetermin zu wählen. Die 
Datenübernahme vom örtlichen Wasserversorger sowie die Datenspeicherung und Daten-
nutzung der Wasserzähler-Daten des Wasserversorgungsunternehmens erfolgt, um der 
oder dem Gebührenpflichtigen die zweimalige Ablesung ihres bzw. seines Wasserzählers zu 
ersparen. Sie dient der ordnungsgemäßen Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht (§ 46 
Abs. 1 LWG NRW) und der Abwasserüberlassungspflicht durch die gebührenpflichtige Be-
nutzerin oder den gebührenpflichtigen Benutzer (§ 48 LWG NRW) sowie zur verursacherge-
rechten Abrechnung der Schmutzwassergebühr und zum Nachweis der rechtmäßigen Erhe-
bung der Schmutzwassergebühr. Insoweit hat die Grundstückseigentümerin als Gebühren-
schuldnerin oder der Grundstückseigentümer als Gebührenschuldner den damit verbunde-
nen Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 Grundgesetz) 
zu dulden. Die nach § 8 Abs. 3 abzusetzende Schwundwassermenge ist für den Zeitraum zu 
ermitteln, der Grundlage der Ermittlung der Schmutzwassermenge ist. Demnach ist bei Zu-
grundelegung der Frischwassermenge gemäß § 8 Abs. 2 Ziff. 1 die Schwundwassermenge 
für einen Zeitraum von 12 aufeinander folgenden Monaten bis zum Zeitpunkt der mitgeteilten 
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Ablesung durch das Wasserversorgungsunternehmen i.S.v. § 10 Abs. 1 Ziff. 1 S. 2 abzule-
sen und mitzuteilen; die Regelungen zur Hoch- und Herunterrechnung nach § 10 Abs. 1 
Ziff. 1 S. 3 und 4 gelten entsprechend. 
 

2. Für die Festsetzung der an die Abwasseranlage angeschlossenen überbauten oder 
sonst befestigten Grundstücksteile gilt die Fläche nach dem Stand vom 30. Novem-
ber des Vorjahres. 
 

3. Als gebührenpflichtige Abwasser- bzw. Schlammenge gilt die Menge, die in dem Ka-
lenderjahr aus den privaten Abwasserbehandlungsanlagen und Abwassersammel-
gruben abgesaugt worden ist. Abzurechnen ist, sobald den TBV AöR nach Ablauf 
des Kalenderjahres, die abgesaugte Menge von dem beauftragten Entsorgungsunter-
nehmen mitgeteilt wird. 

 
(2) Sofern die Schmutzwassermenge nicht nach Abs. 1 Nr. 1 ermittelt werden kann, ist die Jahres-

schmutzwassermenge nach pflichtgemäßem Ermessen unter Berücksichtigung vergleichbarer 
Tatbestände und der Umstände des Einzelfalles zu schätzen. Die Regelungen des § 8 Abs. 3 
bis 5 gelten sinngemäß. 
 

(3) Beim erstmaligen Anschluss eines Grundstückes ist als Fläche im Sinne des Abs. 1 Nr. 2 die 
bebaute oder sonst befestigte Fläche zum Zeitpunkt der erstmaligen Benutzung der Abwasser-
anlagen zugrunde zu legen. 

 
 

§ 11 
Gebührenpflicht 

(1) Gebührenpflichtig ist die Eigentümerin bzw. der Eigentümer des an die Abwasseranlagen an-
geschlossenen Grundstücks. Dem Eigentümer steht ein/e Erbbauberechtigte/r, Wohnungsei-
gentümer/in und Wohnungserbbauberechtigte/r im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes, 
ein/e Nießbraucher/in und ein/e sonstige/r zur Nutzung eines Grundstücks dinglich Berech-
tigte/r gleich. Schulden mehrere eine und dieselbe Gebühr, haften sie als Gesamtschuldner. 
Die Gebühr liegt als öffentliche Last auf dem Grundstück. 
 

(2) Die Gebührenpflicht entsteht erstmalig mit dem 1. des Monats, der auf den Monat folgt, in 
dem auf dem Grundstück anfallendes Abwasser (Schmutz- und Niederschlagswasser) in die 
Abwasseranlagen eingeleitet worden ist. Die Gebührenpflicht erlischt mit dem Ende des Mo-
nats, in dem die Einleitung von Abwasser in die Abwasseranlagen endet. Das gilt auch bei 
einer Änderung der an die Abwasseranlagen angeschlossenen überbauten oder sonst be-
festigten Grundstücksfläche. 
 

(3) Die Gebührenpflicht durch die Eigentümer der an die privaten Abwasserbehandlungsanlagen 
und Abwassersammelgruben angeschlossenen Grundstücke beginnt mit der betriebsfertigen 
Herstellung der Grundstücksentwässerungseinrichtung. Die Gebührenpflicht endet mit der Be-
seitigung dieser Einrichtung. Endet die Gebührenpflicht im Laufe eines Kalenderjahres, so wird 
die in diesem Jahr bis dahin entsorgte Abfuhrmenge veranlagt. 
 

(4) Im Falle des Eigentumswechsels ist die oder der neue Eigentümerin bzw. Eigentümer vom 
Beginn des Monats gebührenpflichtig, der dem Monat der Rechtsänderung folgt. Die/Der 
bisherige Eigentümer/-in haftet gesamtschuldnerisch für die Zahlung der Gebühren, die bis 
zu dem Zeitpunkt entstanden sind, in dem die TBV AöR Kenntnis von dem Eigentumswech-
sel erhält. Für sonstige Gebührenpflichtige gilt dies entsprechend. 
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§ 12 
Heranziehung und Fälligkeit 

Für die Heranziehung und Fälligkeit gelten die Regelungen der Satzung der Technische Betriebe 
Velbert AöR über Festsetzung, Geltendmachung, Vollstreckung und Fälligkeit bei der Heranzie-
hung zu grundstücksbezogenen Benutzungsgebühren in der jeweils gültigen Fassung. 
 
 

§ 13 
Auskunftspflicht 

Die in § 11 Abs. 1 genannten Gebührenpflichtigen und deren gesetzliche Vertreter oder Bevoll-
mächtigte sind verpflichtet, über alle für die richtige Veranlagung maßgebenden Tatsachen in-
nerhalb einer angemessenen Frist die erforderlichen Angaben zu machen. Mit Dienstausweis 
versehene Beauftragte der TBV AöR sind berechtigt, Feststellungen an Ort und Stelle zu treffen 
und zweckdienliche Auskünfte einzuholen. 
 
 

§ 14 
Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse 

(1) Die anschlusspflichtigen Grundstückseigentümer haben den TBV AöR gemäß § 10 KAG die 
Kosten für die Herstellung der Grundstücksanschlüsse in der tatsächlichen, durch Unterneh-
merrechnung nachzuweisenden Höhe zu ersetzen. 
 

(2) Der Ersatzanspruch entsteht auch für Pumpstationen bei Druckentwässerungssystemen. 
 

(3) Der Ersatzanspruch entsteht mit der endgültigen Fertigstellung des Grundstücksanschlusses 
(Anschlusskanal). 

 
 

§ 15 
Ersatzpflichtige 

(1) Ersatzpflichtig ist die oder der Eigentümer/in des Grundstücks, zu dem ein Anschluss verlegt 
ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist anstelle des Eigentümers die/der 
Erbbauberechtigte ersatzpflichtig. Mehrere Ersatzpflichtige sind Gesamtschuldner. 
 

(2) Soweit die Anschlussleitung mehreren Grundstücken gemeinsam dient, sind die Eigentü-
mer bzw. Erbbauberechtigten der beteiligten Grundstücke zu dem Anteil ersatzverpflichtet, 
der dem Verhältnis der Fläche des betreffenden Grundstücks zur Gesamtfläche der betei-
ligten Grundstücke entspricht. 

§ 16 
Fälligkeit 

Der Ersatzanspruch wird einen Monat nach Zugang des Heranziehungsbescheides fällig. 
 
 

§ 17 
Billigkeitsmaßnahmen 

Für Billigkeitsmaßnahmen gelten die §§ 156 Abs. 2, 222, 227 Abs. 1, 234 und 261 der Abgabenord-
nung i.d.F. vom 1.10.2002 (BGBl I S. 3866, 2003 I S.61), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Geset-
zes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2745) in Verbindung mit § 12 KAG sinngemäß. 
 
 

§ 18 
Rechtsmittel und Zwangsmaßnahmen 

Die Rechtsmittel gegen Maßnahmen aufgrund dieser Beitrags- und Gebührensatzung richten 
sich nach den Bestimmungen der Verwaltungsgerichtsordnung vom 19.März 1991 (BGBl. I S. 
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686) und dem Gesetz über die Justiz im Land Nordrhein-Westfalen (Justizgesetz Nordrhein-
Westfalen - JustG NRW) vom 26. Januar 2010 (GV. NRW. S. 30), jeweils in der zurzeit gültigen 
Fassung. Für Zwangsmaßnahmen aufgrund dieser Beitrags- und Gebührensatzung gilt das Ver-
waltungsvollstreckungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung vom 19.2.2003 
(GV NRW S. 156, 2005, S. 818) in der zurzeit gültigen Fassung. 
 
 

§ 18 a 
Übergangsregelung 

(1) Solange die Wasserversorgungsunternehmen zum 31.07. die Frischwassermenge 
nicht für 12 aufeinander folgende Monate ermitteln können, ist der Verbrauch bis zur 
erstmaligen Abrechnung im roulierenden System auf ein Jahr hochzurechnen. 

(2) Für Grundstücke gem. §10 (1)3, die in 2008 nicht veranlagt waren, aber entsorgt wur-
den, wird im Januar 2009 die abgesaugte Menge rückwirkend veranlagt. 

 
 

§ 19 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt zum 01. Januar 2026 in Kraft. 
 
 

----------------------------------------------------------------- 
 

Bekanntmachungsanordnung: 
 
Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gemäß § 
7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser 
Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 

c) der Vorstand hat den Beschluss des Verwaltungsrates vorher beanstandet oder 
 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Anstalt öffentlichen Rechts vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Velbert, denn 18.12.2025 
 
 
gez. Dirk Lukrafka 
(Vorsitzender des Verwaltungsrates) 
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Satzung der Technischen Betriebe Velbert AöR über 
die Gebühren für die kommunalen Friedhöfe in der 

Stadt Velbert (Friedhofsgebührensatzung) 
vom 18.12.2025 

 
Der Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens Technische Betriebe Velbert, Anstalt des öffentli-
chen Rechts, hat in seiner Sitzung am 18.12.2025 aufgrund des § 4 des Gesetzes über das Fried-
hofs- und Bestattungswesen (Bestattungsgesetz NRW) vom 17.06.2003 sowie § 7 und § 114a der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV NRW 1994 S.666), zuletzt geändert durch GO-Reformgesetz vom 
09.10.2007 (Gesetz- und Verordnungsblatt NRW, S.380) und der §§ 1, 2, 4, 5 und 6 des Kommu-
nalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV NRW 712/SGV 
NW 610) in Verbindung mit der Satzung für das Kommunalunternehmen "Technische Betriebe Vel-
bert AöR", der Stadt Velbert vom 18.12.2006 (Abl. Nr. 32 der Stadt Velbert vom 29.12.2006 S. 2-
13) - jeweils in der bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung - diese Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Gegenstand und Höhe der Gebühren 

Für die Inanspruchnahme der kommunalen Friedhöfe in der Stadt Velbert und deren Einrichtungen 
sowie für die Genehmigung, Überprüfung und Abnahme von Grabmalen /sonstige baulichen Anla-
gen, deren regelmäßigen Kontrolle der Standsicherheit und die Genehmigung, Überprüfung und 
Abnahme von Einfassungen, sowie weiteren Verwaltungsleistungen des Friedhofsträges und Zu-
stimmung und Durchführung von Ausgrabungen und Umbettungen werden Gebühren erhoben. 

§ 2 
Gebührenpflichtiger 

Zur Zahlung der Gebühren gemäß dieser Satzung ist in Rangfolge verpflichtet: 
1. der Antragsteller 
2. der Veranlasser bei Inanspruchnahme der Leichenzellen im Rahmen der polizeilichen 

Aufgaben vom Einstellungstag bis zum Tag der erteilten Freigabe, danach für die Folgetage der 
Gebührenpflichtige gem. 1. oder 3. 

3. der Bestattungswillige nach Inanspruchnahme der Leichenzellen im Rahmen der polizeilichen 
Aufgaben ab dem Folgetag der Freigabe bis zur Abholung oder Beisetzung. Eine im Erbverfah-
ren abgegebene Erklärung zur Erbausschlagung entbindet nicht von der Verpflichtung zur Zah-
lung der Gebühren. 
Zur rechtmäßigen Zustellung des Gebührenbescheids sind dem Friedhofsträger die Unterlagen 
zur Freigabe (Beerdigungsschein und Sterbefallanzeige in Kopie), sowie die gültige Meldean-
schrift des Bestattungswilligen durch das abholende Bestattungsunternehmen mitzuteilen. 

 
 

§ 3 
Fälligkeit der Gebühren 

Die Gebühren sind innerhalb von 4 Wochen nach Zugang des Bescheides fällig. 
 
 

§ 4 
Gebührenbefreiung 

Bestattungen auf dem Ehrenfriedhof sind gebührenfrei. 
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§ 5 
Überlassung von Reihen- und Urnenreihengrabstätten 

 
Die Gebühr beträgt  
1. bei einer Reihengrabstätte 

a) eines vor vollendetem 5. Lebensjahr Verstorbenen (Kindersarg) 371,78 € 
b) eines nach vollendetem 5. Lebensjahr Verstorbenen (Erwachsenensarg) 1.549,05 € 

 
2. bei einer Urnenreihengrabstätte 929,43 € 
 
3. bei einer Reihengrabstätte im Rasenfeld einschl. Steinplatte 

a) einstellig  2.478,48 € 
b) Doppelstelle 5.266,78 € 

 
4. bei einer Urnenreihengrabstätte im Rasenfeld einschl. Steinplatte 

a) einstellig 1.084,34 € 
b) Doppelstelle 2.478,48 € 

 
5. bei einer Urnenreihengrabstätte im Aschenstreufeld. 929,43 € 
 
6. bei einer anonymen Reihengrabstätte 2.168,32 € 
 
7. bei einer anonymen Urnenreihengrabstätte 929,43 € 
 
8. bei einer Urnenreihengrabstätte im Baumhain einschl. Schild 

a) 1-stellig  2.013,77 € 
b) 2-stellig 3.407,92 € 

 
 

§ 6 
Erwerb und Wiedererwerb des Nutzungsrechts an Wahl- und Urnenwahlgrabstätten  

und des Verfügungsrechts an Reihengrabstätten 
 
(1) Es werden erhoben je Stelle 
 
1. für den Erwerb, Wiedererwerb oder vorsorgenden Erwerb des Nutzungsrechtes sowie Wiederer-
werb des Verfügungsrechts an Reihengrabstätten 
 

a) bei einer Wahlgrabstätte für 30 Jahre 4.089,49 € 
 

b)  bei einer Urnenwahlgrabstätte für 30 Jahre 2.230,64 € 
 

c) Wiedererwerb einer Wahlgrabstätte pro Jahr und Stelle, maximal  
jedoch für 30 Jahre 136,31 € 

 
d) Wiedererwerb einer Urnenwahlgrabstätte pro Jahr und Stelle, maximal 

jedoch für 30 Jahre 74,35 € 
 

e) Wiedererwerb RG Kind (islam.) für 15 Jahre bei Ersterwerb vor 01.01.2014 371,78 € 
 

f) Wiedererwerb RG (islam.) für 25 Jahre bei Ersterwerb vor 01.01.2014 1.549,05 € 
 

g) Wiedererwerb RG-Rasen Doppelstelle pro Jahr und Stelle  105,34 € 
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h) Wiedererwerb URG-Rasen Doppelstelle pro Jahr und Stelle 49,57 € 
 

i) Wiedererwerb URG-Baumhain 2-stellig pro Jahr und Stelle  68,16 € 
 
 
2. eine Verlängerungsgebühr (in den Fällen, in denen bei der Belegung der zweiten oder weiteren 
Grabstelle die Frist bis zum Ende der Nutzungszeit kürzer als die satzungsgemäße Mindestruhe-
frist ist (Wahlgräber) bzw. in den Fällen, in denen bei der Belegung der zweiten Grabstelle im 2-
stelligen Rasenfeld mit Steinplatte (Reihengräber) oder bei der Belegung der zweiten Grabstelle im 
2-stelligen Baumhain (Urne) die Frist bis zum Ende des Verfügungsrechtes kürzer als die sat-
zungsgemäße Mindestruhefrist ist ) für den fehlenden Zeitraum, bezogen auf den Stichtag der Be-
stattung/Beisetzung und jede Grabstelle des Grabverbandes. Die Abrechnung erfolgt taggenau 
(gerechnet wird mit 365 Tagen pro Jahr), die folgenden Gebühren gelten pro Jahr: 
 

a) bei einer Wahlgrabstätte 136,31 € 
b) bei einer Urnenwahlgrabstätte 74,35 € 
c) bei einer Doppelstelle (Reihengrab) im Rasenfeld mit Steinplatte 105,34 € 
d) bei einer Doppelstelle (Urnenreihengrab) im Rasenfeld mit Steinplatte 49,57 € 
e) bei einer Doppelstelle (Baumhain) mit Schild 68,16 € 

 
 
(2) Gräber, die zu einem neuen Grabverband gehören (Zuerwerb), sind entsprechend auf die neue 
Nutzungsdauer zu verlängern. 
 
Stichtag des Nutzungsbeginns ist das Datum der Antragstellung zum Zuerwerb der Grabstelle. 
Dieses Datum ist darüber hinaus ausschlaggebend für die Berechnung der zu entrichtenden Aus-
gleichsgebühr der zum jeweiligen Grabverband gehörenden Gräber für den fehlenden Zeitraum. 
Die Berechnung erfolgt taggenau (gerechnet wird mit 365 Tagen pro Jahr), die folgenden Gebüh-
ren gelten pro Jahr. 
 

a) bei Wahlgrabstätten 136,31 € 
b) bei Urnenwahlgrabstätten 74,35 € 

 
 

§ 7 
Bestattung / Beisetzung 

(1) Für die Bestattung/Beisetzung (Aushub, Verfüllen, Abräumen der Kränze, Nachdrücken, Pla-
nieren, Grabdekoration) werden erhoben 
 
1. bei Erdbestattungen 

a) eines vor vollendetem 5. Lebensjahr Verstorbenen (Kindersarg) 950,81 € 
b) eines nach vollendetem 5. Lebensjahr Verstorbenen (Erwachsenensarg) 1.767,33 € 

 
2. bei Urnenbeisetzungen 235,00 € 
 
3. im Aschestreufeld 

a) bei Ausstreuung durch Friedhofsträger 134,12 € 
b) bei Ausstreuung durch Bestattungsunternehmen 107,01 € 

 
 
 
 
 
 



Amtsblatt der Stadt Velbert vom 22.12.2025 26 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

§ 8 
Ausgrabung und Umbettung 

(1) Ausgrabungen zum Zwecke der Umbettung erfolgen durch den Friedhofsträger nach tatsächli-
chem Stundenaufwand. Dieser berechnet sich nach den durch den Verwaltungsrat beschlossenen 
Entgelten pro Stunde zzgl. evtl. anstehender Kosten bei Versand von Urnenbehältnissen. Nicht 
enthalten sind die Bereitstellung von Särgen oder neuen Urnenbehältnissen. 
 
(2) für die Wiederbeisetzung (Umbettung) von Leichen und Urnen in einer Grabstätte desselben 
Friedhofes werden Gebühren nach § 7 dieser Satzung erhoben. Erfolgt die Wiederbeisetzung in 
derselben Grabstelle ermäßigen sich die Gebühren nach § 7 um 50 %. 
 
 

§ 9 
Benutzung der Friedhofskapelle 

und Leichenzellen  
Es werden Gebühren erhoben für 
 
1. Kapellen- bzw. Trauerhallenbenutzung einschl. Orgelbenutzung  

a) für die ersten 30 Minuten 350,00 € 
b) je weitere angefangene Viertelstunde 175,00 €  

 
2. Zellenbenutzung je angefangener Tag 80,00 € 
 
 

§ 10 
Verwaltungsgebühren 

Es werden Gebühren erhoben  
 
1. für die Zweitausfertigung von Verleihungsurkunden und Berechtigungskarten 

oder die Umschreibung auf einen Rechtsnachfolger 60,00 € 
 
2. für die Erteilung einer Fahrgenehmigung für die Dauer 

von einem Jahr für Gewerbetreibende je Fahrzeug 50,00 € 
 

3. für die Ausstellung von Urnenbescheinigungen 15,00 € 
 
4. für die Genehmigung, Überprüfung und Abnahme werden je Grabmal, Einfassung, 

sonstige bauliche Anlage  100,00 € 
 
5. für die regelmäßige Kontrolle der Standsicherheit stehender Grabmale und sonstiger 

baulicher Anlagen bis zum Ablauf des laufenden Grabrechtes  120,00 €  
 
 

§ 11 
Sonstige Leistungen 

Es werden Gebühren erhoben für  
 
1. gleichzeitige Beisetzung einer Grabbeigabe      73,99 € 
 
2. nachträgliche Beisetzung einer Grabbeigabe      147,97 € 
 
 
 
 



Amtsblatt der Stadt Velbert vom 22.12.2025 27 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

§ 12 
Gültigkeit 

 
Die Satzung tritt zum 01. Januar 2026 in Kraft. 
 

----------------------------------------------------------------- 
 

Bekanntmachungsanordnung: 
 
Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gemäß § 
7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser 
Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 

c) der Vorstand hat den Beschluss des Verwaltungsrates vorher beanstandet oder 
 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Anstalt öffentlichen Rechts vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
 
Velbert, den 18.12.2025  
 
 
gez. Dirk Lukrafka 
(Vorsitzender des Verwaltungsrates) 
 

----------------------------------------------------------------- 
 

Satzung über die Straßenreinigung und den Winterdienst und 
die Erhebung von Straßenreinigungs- und 

Winterdienstgebühren (Straßenreinigungs- und 
Winterdienstgebührensatzung) 

vom 18.12.2025 
 
Aufgrund der §§ 7, 8, 9 und 114a der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2025 (GV. NRW.S.618), der §§ 3 bis 5 des Gesetzes 
über die Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG NW) vom 18. Dezember 1975 (GV. NW, S. 
706,1976, S. 12), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25. Oktober 2016 (GV. 
NRW. S. 868), der §§ 2, 4, 5 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV. NW. S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 5. 
März 2024 (GV. NRW. S. 155) in Verbindung mit der Satzung der Stadt Velbert für das Kommu-
nalunternehmen Technische Betriebe Velbert, Anstalt des öffentlichen Rechts vom 09.03.2022 – 
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jeweils in der bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung – hat der Verwaltungsrat des Kommu-
nalunternehmens Technische Betriebe Velbert, Anstalt des öffentlichen Rechts, in seiner Sitzung 
am 18.12.2025 folgende Änderung der Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Allgemeines 

(1) Die TBV AöR betreibt im Stadtgebiet Velbert die Reinigung und Winterwartung der dem öffentli-
chen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Straßen) innerhalb der ge-
schlossenen Ortslagen, bei Bundesstraßen, Landstraßen, Radschnellverbindungen des Landes 
und Kreisstraßen jedoch nur der Ortsdurchfahrten, als öffentliche Einrichtung, soweit die Reini-
gung nicht nach § 2 einem Dritten übertragen wurde. Die Reinigungspflicht umfasst die Reini-
gung der Fahrbahnen und der Gehwege der öffentlichen Straßen. Zur Fahrbahn gehören alle 
Verkehrsflächen, die zumindest auch dem fließenden oder ruhenden Fahrzeugverkehr zu die-
nen bestimmt sind, die tatsächlich für Zwecke des Fahrzeugverkehrs genutzt werden können 
und bei denen im Falle einer Nutzung durch Fußgänger und Fahrzeuge der Fahrzeugverkehr 
nicht nur untergeordnete Bedeutung hat. Dazu zählen neben dem Fahrverkehr dienenden Tei-
len der Straße insbesondere auch die Trennstreifen, befestigten Seitenstreifen, die Bankette, 
die Bushaltestellenbuchten sowie die Radwege. Gehwege sind neben den selbständigen Fuß-
gängerwegen und den gemeinsamen Fuß- und Radwegen (Zeichen 240 StVO) diejenigen 
Verkehrsflächen, die erkennbar von der Fahrbahn abgesetzt sind und deren Benutzung nur 
durch Fußgänger vorgesehen oder geboten ist. Bei Straßen, die in einer Ebene angelegt sind, 
gilt ein 1 m breiter Streifen entlang der Anliegergrundstücke, in Fußgängerzonen ein 1,50 m 
breiter Streifen entlang der Anliegergrundstücke als Gehweg. 
 

(2) Zur Reinigung gehört auch die Winterwartung. Diese umfasst insbesondere das Schneeräu-
men auf den Fahrbahnen und Gehwegen sowie das Bestreuen der Gehwege, Fußgänger-
überwege, Radwege und gefährlichen Stellen auf den Fahrbahnen bei Schnee- und Eisglätte. 
Die Pflicht zur Winterwartung der Fahrbahnen beschränkt sich jedoch auf das Räumen und 
Streuen der für den Fußgängerverkehr notwendigen Übergänge und der gefährlichen Stellen 
auf der Fahrbahn. 
 

(3) Die Straßen, in denen die Winterwartung der Fahrbahnen von der TBV AöR vorgenommen 
wird, sind im Verzeichnis I a) und b) sowie III mit der Winterdienstpriorität gekennzeichnet. Das 
Straßenreinigungs- und Winterdienstverzeichnis sind Bestandteil dieser Satzung. 

 
 

§  2  
Reinigungs- und Winterwartungspflicht der Grundstückseigentümer/innen 

(1) Die Reinigung und Winterwartung der Gehwege innerhalb der geschlossenen Ortslagen, bei 
Bundes-, Land- und Kreisstraßen jedoch nur der Ortsdurchfahrten, wurde den Eigentümern der 
durch sie erschlossenen und angrenzenden Grundstücke (§ 4) gemäß der Satzung über die 
Übertragung der Reinigungs- und Winterwartungspflicht bei öffentlichen Straßen, Wegen und 
Plätzen auf die Grundstückseigentümer/-innen in der Stadt Velbert in der jeweils gültigen Fas-
sung auferlegt. Außerdem wurde in der vorstehend genannten Satzung die Reinigung und Win-
terwartung der im anliegenden Straßenverzeichnis unter II aufgeführten Straßen, Wege und 
Plätze und alle nicht näher bezeichneten Wege und Treppenanlagen auf die Eigentümer/-innen 
der an sie angrenzenden und durch sie erschlossenen Grundstücke übertragen. Die Sommer-
reinigung der Straßen und Gehwege der im anliegenden Verzeichnis III aufgeführten Straßen, 
Wege und Plätze wurde auf die Eigentümer/-innen der an sie angrenzenden und durch sie er-
schlossenen Grundstücke übertragen. Sind die Grundstückseigentümer an beiden Seiten der 
Straßen, Wege und Plätze reinigungspflichtig, so erstreckt sich die Reinigung und die Winter-
wartung nur bis zur Mitte dieser zu reinigenden Flächen. Ist nur auf einer Straßenseite ein/e rei-
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nigungspflichtiger/e Eigentümer/-in vorhanden, erstreckt sich die Reinigungspflicht auf die ge-
samte Straßenfläche. In Sackgassen sind von den Eigentümern/-innen von Kopfgrundstücken 
Vereinbarungen mit den Nachbarn zum abwechselnden Kehren, Streuen und Räumen zu tref-
fen. Straßenverzeichnis ist Bestandteil dieser Satzung und liegt als Anlage bei. 
 

(2) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so tritt an die Stelle des/r Eigentü-
mers/der Eigentümerin der/die Erbbauberechtigte. 
 

(3) Der/die Reinigungs- und Winterdienstpflichtige kann sich zur Erfüllung seiner/ihrer Pflichten 
Dritter bedienen, behält aber die Kontrollpflicht. 
 

(4) Die Bahnhofstreppe wird auf Antrag der Anlieger/-innen von der TBV AöR gegen Zahlung ei-
nes kostendeckenden Entgeltes gereinigt. 

 
 

§  3  
Art und Umfang der Reinigungs- und Winterwartungspflicht für  

die Grundstückseigentümer/innen 
(1) Die Gehwege und Fahrbahnen der im Verzeichnis unter I b), II und unter III aufgeführten Stra-

ßen, Wege und Plätze sind nach Bedarf, mindestens jedoch einmal in 2 Wochen zu säubern. 
Die Reinigung beinhaltet die Beseitigung von Unrat und Verschmutzung, welche die Hygiene 
erheblich beeinträchtigen, eine Behinderung oder Verkehrsgefährdung z. B. durch Papier, Fla-
schen, Scherben, Laub und Äste darstellen. 
 
Unkraut ist auf befestigten Flächen zu entfernen, wenn es den Straßenverkehr behindert, die 
nutzbare Breite des Gehweges so einschränkt, dass eine Mindestbreite von 1,00 m nicht 
mehr gewährleistet ist oder geeignet ist, Straßenbeläge zu beschädigen. 
 
Belästigende Staubentwicklung ist zu vermeiden. Kehricht und sonstiger Unrat sind nach 
Beendigung der Säuberung unverzüglich und sachgerecht zu entfernen. Laub ist unverzüg-
lich zu beseitigen, wenn es eine Gefährdung des Verkehrs darstellt. 
 

(2) Die Gehwege sind in einer für den Fußgängerverkehr erforderlichen Breite - mindestens je-
doch 1,00 m breit - von Schnee freizuhalten. Dabei sind die Wege zu Ampelanlagen oder 
Fußgängerüberwegen ebenso freizuhalten. In Fußgängerzonen ist ein 1,50 m Streifen entlang 
der Anliegergrundstücke von Schnee zu räumen und bei Winterglätte zu streuen, wobei An-
bindungen bzw. Querungen zu beräumten Flächen in einer Breite von 1,50 m zu schaffen 
sind. Bei Eis- und Schneeglätte sind die Fußgängerüberwege und die gefährlichen Stellen auf 
den von den Grundstückseigentümern/den Grundstückseigentümerinnen zu reinigenden 
Fahrbahnen zu bestreuen, wobei abstumpfende Mittel vorrangig vor auftauenden Mitteln ein-
zusetzen sind. Auf Gehwegen ist bei Eis- und Schneeglätte zu streuen, wobei die Verwen-
dung von Salz oder sonstigen auftauenden Stoffen grundsätzlich verboten ist; ihre Verwen-
dung ist nur erlaubt 
a) in besonderen klimatischen Ausnahmefällen (z. B. Eisregen), in denen durch Einsatz 

von abstumpfenden Mitteln keine hinreichende Streuwirkung zu erzielen ist, 
b) an gefährlichen Stellen an Gehwegen, wie z. B. Treppen, Rampen, Brückenauf- oder - 

abgängen, starken Gefälle- bzw. Steigungsstrecken oder ähnlichen Gehwegabschnit-
ten. 

Baumscheiben und begrünte Flächen dürfen nicht mit Salz oder sonstigen auftauenden 
Materialien bestreut, salzhaltiger oder sonstige auftauende Mittel enthaltender Schnee darf 
auf ihnen nicht gelagert werden. 
 
In der Zeit von 7.00 bis 20.00 Uhr (sonn- und feiertags von 9.00 – 20.00 Uhr) gefallener 
Schnee und entstandene Glätte sind unverzüglich nach Beendigung des Schneefalles bzw. 
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nach dem Entstehen der Glätte zu beseitigen. Nach 20.00 Uhr gefallener Schnee und ent-
standene Glätte sind am Folgetag (werktags bis 7.00 Uhr, sonn- und feiertags bis 9.00 Uhr) 
zu beseitigen. 

 
(3) An Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel oder Schulbusse müssen die Gehwege so von 

Schnee freigehalten und bei Glätte bestreut werden, dass ein gefahrloses Ein- und Aussteigen 
sowie ein gefahrloser Zu- und Abgang zu den Haltestelleneinrichtungen gewährleistet ist. 
 

(4) Der Schnee ist auf dem an die Fahrbahn grenzenden Teil des Gehweges oder - wo dies nicht 
möglich ist - auf dem Fahrbahnrand so zu lagern, dass der Fahr- und Fußgängerverkehr hier-
durch nicht mehr als unvermeidbar gefährdet oder behindert wird. Die Einläufe in Entwässe-
rungsanlagen und die Hydranten sind von Eis und Schnee freizuhalten. Schnee und Eis von 
Grundstücken dürfen nicht auf den Gehweg, Radweg und die Fahrbahn geschafft werden. 
 

(5) Die nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Verpflichtung des Verursachers/der Verur-
sacherin außergewöhnliche Verunreinigungen unverzüglich zu beseitigen, befreit den/die nach 
§ 2 Verpflichteten/e nicht von seiner/ihrer Reinigungspflicht. 

 
 

§  4  
Begriff des Grundstücks 

(1) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das im Grundbuch unter einer be-
sonderen Nummer eingetragene Buchgrundstück. Ausnahmsweise gelten mehrere Buch-
grundstücke als ein Grundstück oder Teile eines Buchgrundstücks wegen ihrer eindeuti-
gen räumlichen Aufteilung, ihrer wirtschaftlichen Nutzbarkeit und ihrer Erschließung als 
selbständige Grundstücke. 
 

(2) Ein Grundstück wird von der zu reinigenden Straße / Gehweg erschlossen, wenn zu ihr 
rechtlich und tatsächlich eine Zugangsmöglichkeit besteht und dadurch die Möglichkeit 
einer in der geschlossenen Ortslage üblichen und sinnvollen wirtschaftlichen Nutzung er-
öffnet wird. 

 
 

§ 5 
Benutzungsgebühren 

Die TBV AöR erhebt für die von ihr durchgeführte Reinigung der öffentlichen Straßen und/oder 
deren Zugehörigkeit zu einer Winterdienstklasse (Priorität) Benutzungsgebühren nach § 6 Abs. 2 
KAG NRW in Verbindung mit § 3 Abs.1 StrReinG NRW. Den Kostenanteil, der auf das allgemeine 
öffentliche Interesse an der Straßenreinigung sowie auf die Reinigung der Straßen oder Straßent-
eile entfällt, für die eine Gebührenpflicht nicht besteht, trägt die TBV AöR. 
 
 

§ 6 
Gebührenmaßstab und Gebührensatz 

(1) Maßstab für die Benutzungsgebühr sind für 
a) die Straßenreinigung: 

die der Erschließungsanlage zugewandten Grundstücksseiten (Frontlänge) und die Zahl der 
wöchentlichen Reinigungen. Zugewandte Grundstücksseiten sind diejenigen Abschnitte der 
Grundstücksbegrenzungslinie, die mit der Straßengrenze gleich, parallel oder in einem Win-
kel von weniger als 45 Grad verlaufen. Keine zugewandten Seiten sind die hinter angren-
zenden und zugewandten Fronten liegenden abgewandten Seiten. 
Hat ein Grundstück zu einer das Grundstück erschließenden Straße (Erschließungsanlage) 
keine zugewandte Grundstücksseite, so gilt die Quadratwurzel aus der Grundstücksfläche 
als zugewandte Grundstücksseite. 
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b) den Winterdienst (Winterwartung): 
die der Erschließungsanlage zugewandten Grundstücksseiten (Frontlängen) und die Zu-
gehörigkeit zu einer Prioritätenklasse. Ansonsten sind die Grundsätze für die Heranzie-
hung zu den Straßenreinigungsgebühren entsprechend anzuwenden. 

 
(2) Wird ein Grundstück durch mehrere zu reinigenden und/oder für die Winterwartung vorgesehe-

nen Straßen erschlossen oder grenzt es mit verschiedenen Grundstücksseiten an dieselbe Er-
schließungsanlage, werden alle an die Erschließungsanlage angrenzenden oder ihr zugewand-
ten Grundstücksseiten zugrunde gelegt. Bei abgeschrägten oder abgerundeten Grundstücks-
grenzen wird der Schnittpunkt ihrer geraden Verlängerung zugrunde gelegt. 
 

(3) Bei der Feststellung der Grundstücksseiten nach den Absätzen 1 und 2 werden Bruchteile eines 
Meters bis zu 50 cm einschließlich abgerundet und über 50 cm aufgerundet. 
 

(4) Die Straßenreinigungsgebühr (§ 5) beträgt bei wöchentlich einmaliger Reinigung jährlich je Me-
ter Grundstücksgrenze (Abs. 1 und 3) 

a) für die im Verzeichnis I unter (a) aufgeführten Straßen 
für das Jahr 2026 
 
Durchgangsstraßen und Zentraler Omnibus Bahnhof (ZOB) 
(Straßenkategorie A)        1,92 Euro 
Verbindungsstraßen (Straßenkategorie B)     2,04 Euro 
Anliegerstraßen (Straßenkategorie C)      2,16 Euro 
 
für die im Verzeichnis I unter (b) aufgeführten Straßen 
für das Jahr 2026 
 
Fußgängerzonen und Geschäftsstraßen (Kat D)    9,18 Euro 

 
Wird mehrmals wöchentlich gereinigt, vervielfacht sich die Benutzungsgebühr entsprechend. 

 
(5) Für den Winterdienst wird eine zusätzliche Gebühr erhoben. Sie beträgt jährlich je Meter Grund-

stücksseite für 
 

a) die im Verzeichnis I unter (a) aufgeführten Straßen für: 
die Winterdienstkategorie 1 1,73 Euro 
die Winterdienstkategorie 2 1,12 Euro 
die Winterdienstkategorie 3 0,84 Euro 
 

b) die im Verzeichnis I unter b) aufgeführten Straßen 
die Winterdienstkategorie 1 1,90 Euro 
 

c) die im Verzeichnis III aufgeführten Straßen für: 
die Winterdienstkategorie 1 1,73 Euro 
die Winterdienstkategorie 2 1,12 Euro 
die Winterdienstkategorie 3 0,84 Euro 

 
(6) Die Zugehörigkeit einer Straße zu den in Absatz 4 Buchstabe a) und b) genannten Gebüh-

rensätzen sowie die Anzahl der wöchentlichen Straßenreinigungen in den einzelnen Straßen 
und die Zugehörigkeit einer Straße zu den in Absatz 5 Buchstabe a), b) und c) genannten 
Gebührensätzen für die Winterwartung ergeben sich aus dem Straßenverzeichnis I und III, 
das Bestandteil dieser Satzung ist. 

 
 



Amtsblatt der Stadt Velbert vom 22.12.2025 32 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

§ 7 
Gebührenpflichtige 

(1) Gebührenpflichtig ist der/die Eigentümer/-in des erschlossenen Grundstücks. § 2 Abs. 2 
gilt entsprechend. Wenn und soweit nach § 4 Abs. 2 der Satzung der TBV AöR über 
grundstücksbezogene Benutzungsgebühren eine Aufteilung der Gebühren auf die einzel-
nen Wohnungs- und Teileigentümer/-innen oder Gruppen von Wohnungs- und Teileigen-
tümern/-innen erfolgt, sind anstelle der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer /-innen 
die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer/-innen oder Gruppen von Wohnungs- und 
Teileigentümer /-innen in Höhe ihres Anteils an der Wohnungseigentümergemeinschaft 
gebührenpflichtig. Die Gebühr liegt als öffentliche Last auf dem Grundstück. 
 

(2) Im Falle eines Eigentums- oder Erbbaurechtswechsels ist der neue Rechtsinhaber/die 
neue Rechtsinhaberin vom Beginn des Monats an gebührenpflichtig, der dem Monat der 
Rechtsänderung folgt. Der/die bisherige und der/die neue Rechtsinhaber/-in sind ver-
pflichtet, dem Bürgermeister den Eigentums- oder Erbbaurechtswechsel innerhalb von 2 
Wochen schriftlich mitzuteilen, andernfalls haften beide gesamtschuldnerisch für die in 
der Übergangszeit fällig gewordenen Gebühren. 
 

(3) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Errechnung der Gebühren erforderlichen Aus-
künfte zu erteilen und zu dulden, dass Beauftragte der Stadt das Grundstück betreten, um 
die Bemessungsgrundlagen festzustellen oder zu überprüfen. 

 
 

§ 8 
Entstehung, Änderung und Fälligkeit der Gebühr 

(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit dem Ersten des Monats, der auf den Beginn der regel-
mäßigen Reinigung der Straße folgt. Sie erlischt mit dem Ende des Monats, mit dem die 
regelmäßige Reinigung eingestellt wird. 
 

(2) Ändern sich die Grundlagen für die Berechnung der Gebühr, so mindert oder erhöht sich die 
Benutzungsgebühr vom Ersten des Monats an, der der Änderung folgt. Falls die Reinigung 
aus zwingenden Gründen für weniger als einen Monat eingestellt oder für weniger als drei 
Monate eingeschränkt werden muss, besteht kein Anspruch auf Gebührenminderung. Das 
gleiche gilt bei unerheblichen Reinigungsmängeln insbesondere wegen parkender Fahr-
zeuge, Straßeneinbauten und Straßenbauarbeiten nur auf einem Teilstück der Straße. Bei 
einem erheblichen Ausbleiben und erheblichen Mängeln kann der Anspruch auf Gebühren-
erstattung nur bis zum Ablauf der Widerspruchsfrist gegen die folgende Jahresveranlagung 
schriftlich geltend gemacht werden. 

 
(3) Für die Fälligkeit der Straßenreinigungs- und Winterwartungsgebühren gilt die Satzung der 

Technische Betriebe Velbert AöR über Festsetzung, Geltendmachung, Vollstreckung und 
Fälligkeit bei der Heranziehung zu grundstücksbezogenen Benutzungsgebühren in der je-
weils gültigen Fassung. 

 
 

§ 9 
Ordnungswidrigkeiten 

Vorsätzliche oder fahrlässige Zuwiderhandlungen gegen Bestimmungen dieser Satzung kön-
nen mit Bußgeld geahndet werden. Die Geldbuße beträgt mindestens 5,-- €. Sie beträgt bei 
vorsätzlichen Zuwiderhandlungen höchstens 1.000,-- €, bei fahrlässigen Zuwiderhandlungen 
höchstens 500,-- €. Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), zu-
letzt geändert durch Artikel 31 des Gesetzes vom 5. Oktober 2021 (BGBL. I S. 4607). 
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§ 10  
Billigkeitsmaßnahmen 

Für Billigkeitsmaßnahmen gelten die §§ 156 Abs. 2, 222, 227 Abs. 1, 234 und 261 der Abga-
benordnung vom 1. Oktober 2002 (BGBl I S.3866, 2003 I S.61), zuletzt geändert durch Arti-
kel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2730) in Verbindung mit § 12 KAG 
sinngemäß. 
 
 

§ 11 
Inkrafttreten 

Die Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 
 

----------------------------------------------------------------- 
 

Bekanntmachungsanordnung: 
 
Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gemäß § 
7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser 
Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 
 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 

c) der Vorstand hat den Beschluss des Verwaltungsrates vorher beanstandet oder 
 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Anstalt öffentlichen Rechts vorher ge-
rügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
 
Velbert, den 18.12.2025  
 
 
gez. Dirk Lukrafka 
(Vorsitzender des Verwaltungsrates) 
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----------------------------------------------------------------- 
 

Sitzungsplan 
der öffentlichen Rats- und Ausschusssitzungen 

im Januar 2026 
(unter dem Vorbehalt etwaiger Änderungen) 

 
 

Tag Uhrzeit Sitzung Ort 

 

15. Januar 17 Uhr 
Zweckverbandsversammlung Sparkasse 
H-R-V 

Sitzungsort wird noch 
bekannt gegeben 

20. Januar 17 Uhr Bezirksausschuss Velbert-Mitte Rathaus, Saal Velbert 

21. Januar 17 Uhr 
Ausschuss für Feuerwehrangelegenheiten 
und kommunale Ordnung 

Rathaus, Saal Velbert 

27. Januar 17 Uhr Bezirksausschuss Velbert-Neviges 
Unterrichtsraum der 
Feuerwache Velbert-
Neviges 

28. Januar 17 Uhr Bezirksausschuss Velbert-Langenberg 
Historisches Bürger-
haus Langenberg 
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Öffentliche Bekanntmachung 
der Stadt Velbert 

gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 

vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) 
in der zurzeit gültigen Fassung 

i. V. m. § 23 der Hauptsatzung der Stadt Velbert 
 
 
 
Die Inverzugsetzung der Stadt Velbert, 4.3.6 Unterhaltsvorschusskasse, vom 15.12.2025,  
Aktenzeichen 4.3.6/Labai, T.  
 
 

An Herrn Labai, Oleksandr, geboren am 02.01.1986 in Ukraine, 
 

zurzeit unbekannten Aufenthaltes 
 

letzte bekannte Anschrift: unbekannt, Ukraine  
 
 

liegt zur Abholung durch den Empfänger oder dessen Bevollmächtigten bereit.  
Das Schriftstück kann während der Öffnungszeiten im Raum 086 im Rathaus, Thomasstraße 1, 
42551 Velbert, entgegengenommen werden.  
 
Das oben angegebene Schriftstück wird hiermit öffentlich zugestellt.  
 
 
Es gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung dieser Benachrichtigung zwei Wo-
chen vergangen sind.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang 
setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können 
 
 
Velbert, den 15.12.2025 
 
Stadt Velbert 
Der Bürgermeister 
4.3.6 Unterhaltsvorschusskasse 
Im Auftrag 
 
 
(Kiaou) 
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Öffentliche Zustellung 
 
Gemäß § 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94) in Verbindung mit § 10 LZG NRW in 
der zurzeit gültigen Fassung wird der Gewerbesteuerbescheid der Stadt Velbert für Gewerbesteuer 
2019 bis 2021 vom 16.02.2024 für 
 

Gyulten Aynurova Merdzhanova 
– Kassenzeichen 931.7145.1 – 

(zuletzt bekannte Anschrift war Nordstraße 44, 42551 Velbert) 
 

 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Eine Zustellung auf andere Art kann nicht erfolgen, da die damalige und derzeitige Anschrift der 
Steuerpflichtigen nicht festgestellt werden konnte. 
 
Die Bescheide können bei der Stadtverwaltung Velbert – Steueramt –, Thomasstraße 1 A, Zimmer 
U 134 und U 135 von der Steuerpflichtigen eingesehen werden. 
 
Durch die Öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen. 
 
Velbert, den 18.12.2025 
 
 
Stadt Velbert 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
 
 
 
(Sammek) 
Sachbearbeiterin 
 

----------------------------------------------------------------- 
 

Öffentliche Ausschreibungen 
 
Die Stadt Velbert und die Technischen Betriebe Velbert AöR schreibt folgende Arbeit aus: 
 

• Lieferung einer Großkehrmaschine 
 
Die Bekanntmachungstexte können im Internet unter velbert.de eingesehen werden. 

https://www.velbert.de/aktuelles/vergabewesen/ausschreibungen

